
Beitragssatzung des Vereins hoaschterleben e.V. 
 

§ 1 Allgemeines 

1. Der Verein hoaschterleben e.V. hat in seiner Gründungsversammlung am 17. August 2018 

folgende Beitrags- und Gebührensatzung für Vereinsmitglieder beschlossen.  

2. Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils im Oktober des laufenden Jahres fällig. 

3. Der Mitgliedsbeitrag ist im Gründungsjahr in voller Höhe zu entrichten. 

 

§ 2 Mitgliedsbeiträge 

1. Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 5,00 Euro. 

2. Mitglieder bis zum 18. Lebensjahr sind beitragsfrei. 

 

Die Beitragssatzung wurde von der Gründungsversammlung am 17. August 2018 beschlossen. 


